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Die schriftliche p~rlamentarische Anfrage Nr. 594/J-NR/87, 

betreffend Aufnahme-Voraussetzungen für die Bildungsan­

stalt für Kindergartenpädagogik, die die Abgeordneten 

Dr. FEURSTEIN und Genossen am 25. Juni 1987 an mich richteten, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1} und 2} 

Die Verordnung des Bundesministers für Unterricht, Kunst und 

Sport vom 22. April 1985, BGBI.Nl: 199/1985, sieht "Prüfungs­

gebi~te der Eignungsprüfung an den Bildungsanstalten für 

Kindergq:rtenpädagogik" vor allem im Hinblick auf die not­

wendigen Anforderungen bei der berufsspezifischen Ausbildung 

vor. Der Beruf einer Kindergärtnerin und daher auch die 

sehr intensive berufspraktische Ausbil~ung stellten große 

körperliche Anforderungen an die Schüler (innen) • Fallweise 

ist es eiforderlich, Kleinkinder aufzuheben und zu tragen, 

z.B. um sie schnell aus einer Gefahrensituation wegzubringen~ 

aber auch um Geräte aufzustellen. Die Voraussetzungen für die 

Ausbildung in Musikerziehung (auch Instrumentalmusik), 

Bildnerische Erziehung, Werkerziehung und Leibeserziehung 

müssen gegeben sein, weil es gemäß der Verordnung über die 

Befreiung von der Teilnahme an einzelnen Pflichtgegenständen 

gemäß BGBI.Nr. 368/84 i.d.F. BGBI.Nr. 442/77 und 148/82 für 

die Bildungsanstalten keine gänzliche Befreiung in einzelnen 

Pflichtgegenständen geben kann - wie auch eine eingeschränkte 

Befähigung für Kindergärten (z.B. ohne Gitarre) gesetzlich 

nicht vorgesehen ist. Es handelt sich dabei nicht um Diskri-
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minierung, sondern um den Schutz vor Uberforderung einzelner 

Schüler - aber auch um d~e Gewährleistung der Grundlagen 

für die Bildungs-'mnd Erziehungsarbeit, auf die Kleinkinder 

im Kindergarten ein Recht haben. 

Das Kindergartenwesen fällt in die Kompetenz der Bundesländer. 
Die Kindergartengesetze der Länder sehen auf grund des Bundesge­

setzes, BGBI.Nr. 406/1968, als Anstellungserfordernis die Be­

fähigungsprüfung für Kindergärtnerinnen vor. Der Inhalt 
dieser Berufseignung wurde im Lehrplan der Bildungsanstalt 

für Kindergartenpädagogik nach Mitbefassung der Landes­

regierungen und anderer Kindergartenerhalter festgelegt. 

Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport kann 

allein keine einseitige Änderung an den Voraussetzungen der 

Befähigungsprüfung für Kindergärten vornehmen, ohne daß alle 

Befähigungsprüfungen als Anstellungserforderni-s in Frage ge­

stellt würden. 

Bestimmte Eignungsanforderungen für verschiedene Schularten 

oder Ausbildungen sind nicht willkürlich gesetzt, sondern 

unabdingbar zum Schutz des Bewerbers selbst bzw. um die 

resultierenden Berufsanforderungen erfüllen zu können. 
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